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GESETZBLATT
FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG

Tag I N H A LT  Seite

Gesetz über die Anpassung  
von Dienst- und Versorgungsbezügen  

in Baden-Württemberg 2017 / 2018  
(BVAnpGBW 2017 / 2018)

Vom 7. November 2017

Der Landtag hat am 25. Oktober 2017 das folgende Ge-
setz beschlossen:

Artikel 1

Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versor-
gungsbezügen in Baden-Württemberg 2017 / 2018

§ 1

Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für 

1.  die Beamtinnen und Beamten des Landes, der Ge-
meinden, der Gemeindeverbände und der sonstigen 
der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 

2. die Richterinnen und Richter des Landes, 

3.  die Empfängerinnen und Empfänger von Amtsbe-
zügen des Landes und

4.  die Auszubildenden in öffentlich-rechtlichen Ausbil-
dungsverhältnissen.

Ausgenommen sind die Ehrenbeamtinnen und Ehrenbe-
amten und die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter 
des Landes.

(2) Dieses Gesetz gilt auch für die Empfängerinnen und 
Empfänger von Versorgungsbezügen aus dem in Ab satz 1 
genannten Personenkreis sowie für Anspruchsberechtigte 
auf Alters- und Hinterbliebenengeld.

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften und ihre Verbände.

§ 2

Besoldungsanpassung 2017

(1) Es erhöhen sich 

1. um 1,8 Prozent

a) die Grundgehaltssätze,

b)  die Leistungsbezüge, die nach § 38 Absatz 3 oder 5 
des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württem-
berg (LBesGBW) an den regelmäßigen Besol-
dungsanpassungen teilnehmen,
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c)  der Familienzuschlag einschließlich des Anrech-
nungsbetrages,

d) die Amtszulagen sowie die Strukturzulage und

e) die Stundensätze der Mehrarbeitsvergütung sowie

2. um 35 Euro die Anwärtergrundbeträge.

Die Grundgehaltssätze werden mindestens um einen Pro-
zentsatz erhöht, der einem Erhöhungsbetrag von 75 Euro 
entspricht, jedoch um 0,2 Prozentpunkte vermindert ist.

(2) Absatz 1 Nummer 1 gilt entsprechend für

1.  die Grundgehaltssätze, die Höchstbeträge für Zu-
schüsse zum Grundgehalt sowie für festgesetzte Zu-
schüsse nach fortgeltenden Besoldungsordnungen und 
Besoldungsgruppen der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer,

2.  die in den Vorbemerkungen der Anlage II zum Bun-
desbesoldungsgesetz in der Fassung vom 3. Dezember 
1998 (BGBl. I S. 3435, 3474) in

a)  Nummern 1 und 2 in festen Beträgen ausgewiese-
nen Zuschüsse zum Grundgehalt und

b)  Nummer 2 b geregelte allgemeine Stellenzulage  
sowie

3.  die Amtszulagen in Überleitungsvorschriften oder Re-
gelungen über künftig wegfallende Ämter.

Für die Grundgehaltssätze in Satz 1 Nummer 1 gilt Ab-
satz 1 Satz 2 entsprechend.

(3) Der Erhöhungssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
ist nach § 17 Absatz 2 Satz 1 LBesGBW um 0,2 Prozent 
vermindert.

(4) Die Erhöhung erfolgt zum 1. März 2017.

§ 3

Besoldungsanpassung 2018

(1) Es erhöhen sich 

1. um 2,675 Prozent

a) die Grundgehaltssätze,

b)  die Leistungsbezüge, die nach § 38 Absatz 3 oder 5 
LBesGBW an den regelmäßigen Besoldungsan-
passungen teilnehmen,

c)  der Familienzuschlag einschließlich des Anrech-
nungsbetrages,

d) die Amtszulagen sowie die Strukturzulage und

e) die Stundensätze der Mehrarbeitsvergütung sowie

2. um 35 Euro die Anwärtergrundbeträge.

(2) Absatz 1 Nummer 1 gilt entsprechend für

1.  die Grundgehaltssätze, die Höchstbeträge für Zu-
schüsse zum Grundgehalt sowie für festgesetzte Zu-
schüsse nach fortgeltenden Besoldungsordnungen und 
Besoldungsgruppen der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer,

2.  die in den Vorbemerkungen der Anlage II zum Bun-
desbesoldungsgesetz in der Fassung vom 3. Dezember 
1998 (BGBl. I S. 3435, 3474) in

a)  Nummern 1 und 2 in festen Beträgen ausgewiese-
nen Zuschüsse zum Grundgehalt und

b)  Nummer 2 b geregelte allgemeine Stellenzulage 
sowie

3.  die Amtszulagen in Überleitungsvorschriften oder Re-
gelungen über künftig wegfallende Ämter.

(3) Die Erhöhung erfolgt zum 1. Juli 2018. Abweichend 
von Satz 1 erfolgt die Erhöhung für den Familienzu-
schlag einschließlich des Anrechnungsbetrages zum  
1. März 2018.

§ 4

Versorgungsanpassung 2017

(1) Für Empfängerinnen und Empfänger von Versor-
gungsbezügen gilt die Erhöhung nach § 2 für die dort 
aufgeführten Bezügebestandteile entsprechend, sofern 
diese Grundlage der Versorgung sind.

(2) Die Erhöhung nach § 2 gilt weiterhin entsprechend 
für

1.  andere Bezügebestandteile, soweit für diese die Teil-
nahme an den regelmäßigen Besoldungsanpassungen 
nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen ist, und

2. Grundvergütungen.

(3) § 19 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 3 des Landesbeamtenver-
sorgungsgesetzes Baden-Württemberg (LBeamtVGBW) 
findet bei den Erhöhungen nach Absatz 1 und 2 ent-
sprechende Anwendung.

(4) Absatz 3 gilt weder für die Empfängerinnen und Emp-
fänger von Übergangsgeld nach § 64 LBeamtVGBW 
noch für die Empfängerinnen und Empfänger eines Un-
terhaltsbeitrags durch Gnadenerweis oder Disziplinar-
entscheidung, welcher sich in einem Prozentsatz der 
ruhe gehaltfähigen Dienstbezüge bestimmt. In den in  
Satz 1 genannten Fällen werden die der Berechnung zu-
grunde liegenden ruhegehaltfähigen Dienstbezüge um 
den Faktor 0,96 angepasst.

(5) Bei Empfängerinnen und Empfängern von Versor-
gungsbezügen, denen ein Grundgehalt der Besoldungs-
gruppe A 1 bis A 8 des Bundesbesoldungsgesetzes in der 
bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung oder ein 
Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 5 bis A 8 des 
LBesGBW zugrunde liegt, vermindert sich das Grundge-
halt ab 1. März 2017 um 58,91 Euro, wenn ihren ruhege-
haltfähigen Dienstbezügen die Stellenzulage nach Vorbe-
merkung Nummer 27 Absatz 1 Buchstabe a oder b der 
Anlage I (Bundesbesoldungsordnungen A und B) des 
Bundesbesoldungsgesetzes in der bis zum 31. August 
2006 gel tenden Fassung oder eine Strukturzulage nach  
§ 46 LBesGBW bei Beginn des Ruhestandes nicht zu-
grunde gelegen hat.
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(6) Die Erhöhung gilt nicht für den Ausgleichsbetrag 
nach § 102 Absatz 3 Satz 1 LBeamtVGBW.

§ 5

Versorgungsanpassung 2018

(1) Für Empfängerinnen und Empfänger von Versor-
gungsbezügen gilt die Erhöhung nach § 3 für die dort 
aufgeführten Bezügebestandteile entsprechend, sofern 
diese Grundlage der Versorgung sind.

(2) Die Erhöhung nach § 3 gilt weiterhin entsprechend für

1.  andere Bezügebestandteile, soweit für diese die Teil-
nahme an den regelmäßigen Besoldungsanpassungen 
nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen ist, und

2. Grundvergütungen.

(3) § 19 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 3 LBeamtVGBW fin-
det bei den Erhöhungen nach Absatz 1 und 2 entspre-
chende Anwendung.

(4) Absatz 3 gilt weder für die Empfängerinnen und Emp-
fänger von Übergangsgeld nach § 64 LBeamtVGBW 
noch für die Empfängerinnen und Empfänger eines Un-
terhaltsbeitrags durch Gnadenerweis oder Disziplinar-
entscheidung, welcher sich in einem Prozentsatz der 
ruhe gehaltfähigen Dienstbezüge bestimmt. In den in  
Satz 1 genannten Fällen werden die der Berechnung zu-
grunde liegenden ruhegehaltfähigen Dienstbezüge um 
den Faktor 0,96 angepasst.

(5) Bei Empfängerinnen und Empfängern von Versor-
gungsbezügen, denen ein Grundgehalt der Besoldungs-
gruppe A 1 bis A 8 des Bundesbesoldungsgesetzes in der 
bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung oder ein 
Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 5 bis A 8 des  
LBesGBW zugrunde liegt, vermindert sich das Grundge-
halt ab 1. Juli 2018 um 60,49 Euro, wenn ihren ruhege-
haltfähigen Dienstbezügen die Stellenzulage nach Vorbe-
merkung Nummer 27 Absatz 1 Buchstabe a oder b der 
Anlage I (Bundesbesoldungsordnungen A und B) des Bun-
des besoldungsgesetzes in der bis zum 31. August 2006 
gel tenden Fassung oder eine Strukturzulage nach § 46 
LBesGBW bei Beginn des Ruhestandes nicht zugrunde 
gelegen hat.

(6) Die Erhöhung gilt nicht für den Ausgleichsbetrag 
nach § 102 Absatz 3 Satz 1 LBeamtVGBW.

§ 6

Anpassung des Alters- und  
Hinterbliebenengeldes 2017 / 2018

Für das Alters- und Hinterbliebenengeld sind § 4 Ab - 
satz 1 bis 3 sowie § 5 Absatz 1 bis 3 entsprechend anzu-
wenden.

§ 7

Familienrechtlicher Versorgungsausgleich  
nach der Ehescheidung 2017

(1) Der Prozentsatz der Erhöhung der beamtenrecht-
lichen Versorgungsbezüge nach § 13 Absatz 2 Satz 2 und 
§ 14 Absatz 2 Satz 1 LBeamtVGBW beträgt 1,7 Prozent; 
§ 2 Absatz 4 findet entsprechende Anwendung.

(2) Für das Altersgeld ist Absatz 1 entsprechend anzu-
wenden.

§ 8

Familienrechtlicher Versorgungsausgleich  
nach der Ehescheidung 2018

(1) Der Prozentsatz der Erhöhung der beamtenrecht-
lichen Versorgungsbezüge nach § 13 Absatz 2 Satz 2 und 
§ 14 Absatz 2 Satz 1 LBeamtVGBW beträgt 2,575 Pro-
zent; § 3 Absatz 3 findet entsprechende Anwendung.

(2) Für das Altersgeld ist Absatz 1 entsprechend anzu-
wenden.

Artikel 2

Aufhebung der Regelung über die besondere  
Eingangsbesoldung und sonstige Änderungen des 
Landes besoldungsgesetzes Baden-Württemberg

Das Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg vom 
9. November 2010 (GBl. S. 793, 826), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (GBl. S. 334, 
ber. S. 495) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 23 wird aufgehoben.

2.  Die Anlagen 6 bis 13 und 15 erhalten die aus dem An-
hang 1 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.

Artikel 3

Änderung der Erschwerniszulagenverordnung  
Baden-Württemberg

Die Erschwerniszulagenverordnung Baden-Württem-
berg vom 30. November 2010 (GBl. S. 994), die zuletzt 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (GBl. 
S. 334, 339, ber. S. 495) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1.  In § 5 Absatz 1 Nummer 2 und 4 sowie in § 6 Absatz 1 
Nummer 2 und 4 wird jeweils die Angabe »3,29 Euro« 
durch die Angabe »3,35 Euro« ersetzt.

2.  In § 13 wird die Angabe »1,58 Euro« durch die An-
gabe »1,61 Euro« ersetzt.

Artikel 4

Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes  
Baden-Württemberg

Das Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Württem-
berg vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 911), das 
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 zuletzt durch Artikel 18 der Verordnung vom 23. Februar 
2017 (GBl. S. 99, 101) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1. § 67 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 »Der Pflegezuschlag beträgt für jeden Monat der 
Zeit der Pflege 2,44 Euro.«

b)  In Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter »die Hälfte 
der in Absatz 2 genannten Beträge, höchstens je-
doch« gestrichen.

2. § 95 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 »Der Pflegezuschlag beträgt für jeden Monat der 
Zeit der Pflege 2,44 Euro.«

b)  In Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter »die Hälfte 
der in Absatz 2 genannten Beträge, höchstens je-
doch« gestrichen.

Artikel 5

Weitere Änderung des Landesbeamtenversorgungs-
gesetzes Baden-Württemberg in 2017

Das Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Württem-
berg vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 911), das zu-
letzt durch Artikel 4 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1. § 66 wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe »92,69 Euro« 
durch die Angabe »94,36 Euro« ersetzt.

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa)  In Nummer 1 wird die Angabe »0,87 Euro« 
durch die Angabe »0,89 Euro« ersetzt.

bb)  In Nummer 2 wird die Angabe »0,64 Euro« 
durch die Angabe »0,65 Euro« ersetzt.

c)  In Absatz 6 Satz 2 wird die Angabe »2,58 Euro« 
durch die Angabe »2,63 Euro« ersetzt.

2. § 67 wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 2 wird die Angabe »2,44 Euro« durch die 
Angabe »2,48 Euro« ersetzt.

b)  In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe »0,87 Euro« 
durch die Angabe »0,89 Euro« ersetzt.

3. § 95 wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 2 wird die Angabe »2,44 Euro« durch die 
Angabe »2,48 Euro« ersetzt.

b)  In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe »0,87 Euro« 
durch die Angabe »0,89 Euro« ersetzt.

Artikel 6

Weitere Änderung des Landesbesoldungsgesetzes  
Baden-Württemberg

Die Anlagen 6 bis 13 und 15 des Landesbesoldungs-
gesetzes Baden-Württemberg vom 9. November 2010 

(GBl. S. 793, 826), das zuletzt durch Artikel 2 dieses  
Gesetzes geändert worden ist, erhalten die aus dem An-
hang 2 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.

Artikel 7

Weitere Änderung der Erschwerniszulagenverordnung 
Baden-Württemberg

Die Erschwerniszulagenverordnung Baden-Württem-
berg vom 30. November 2010 (GBl. S. 994), die zuletzt 
durch Artikel 3 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.  In § 5 Absatz 1 Nummer 2 und 4 sowie in § 6 Absatz 1 
Nummer 2 und 4 wird jeweils die Angabe »3,35 Euro« 
durch die Angabe »3,44 Euro« ersetzt.

2.  In § 13 wird die Angabe »1,61 Euro« durch die An-
gabe »1,65 Euro« ersetzt.

Artikel 8

Weitere Änderung des Landesbeamtenversorgungs-
gesetzes Baden-Württemberg in 2018

Das Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Württem-
berg vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 911), das zu-
letzt durch Artikel 5 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1. § 66 wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe »94,36 Euro« 
durch die Angabe »96,88 Euro« ersetzt.

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa)  In Nummer 1 wird die Angabe »0,89 Euro« 
durch die Angabe »0,91 Euro« ersetzt.

bb)  In Nummer 2 wird die Angabe »0,65 Euro« 
durch die Angabe »0,67 Euro« ersetzt.

c)  In Absatz 6 Satz 2 wird die Angabe »2,63 Euro« 
durch die Angabe »2,70 Euro« ersetzt.

2. § 67 wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 2 wird die Angabe »2,48 Euro« durch die 
Angabe »2,55 Euro« ersetzt.

b)  In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe »0,89 Euro« 
durch die Angabe »0,91 Euro« ersetzt.

3. § 95 wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 2 wird die Angabe »2,48 Euro« durch die 
Angabe »2,55 Euro« ersetzt.

b)  In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe »0,89 Euro« 
durch die Angabe »0,91 Euro« ersetzt.

Artikel 9 

Berechnungsvorschriften 

Bei der Berechnung der Erhöhungen sind sich ergebende 
Bruchteile eines Cents unter 0,5 abzurunden und Bruch-
teile von 0,5 und mehr aufzurunden.
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Artikel 10

Einmalzahlung im Jahr 2018

(1) Im Geltungsbereich des Artikels 1 § 1 vorhandene

1.  Beamtinnen und Beamte mit Anspruch auf Dienstbe-
züge in den in Absatz 3 genannten Besoldungsgruppen, 

2.  Anwärterinnen und Anwärter mit Anspruch auf An-
wärterbezüge, 

3.  Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungs-
verhältnissen mit Anspruch auf Unterhaltsbeihilfe,  
denen nach einer auf der Grundlage von § 88 Satz 7 
LBesGBW erlassenen Rechtsverordnung Einmal-
zahlungen gewährt werden, 

erhalten eine Einmalzahlung, wenn sie an mindestens  
einem Tag im Monat März 2018 anspruchsberechtigt sind.

(2) Absatz 1 gilt auch für die Empfängerinnen und Emp-
fänger von Versorgungsbezügen, Alters- und Hinterblie-
benengeld.

(3) Die Einmalzahlung beträgt für:

1.  Anwärterinnen und Anwärter sowie Berechtigte nach 
Absatz 1 Nummer 3 140 Euro,

2.  Beamtinnen und Beamte in den Besoldungsgruppen  
A 5 bis A 9 400 Euro,

3.  Beamtinnen und Beamte in den Besoldungsgruppen  
A 10 und A 11 100 Euro. 

(4) § 8 Absatz 1 und § 9 Absatz 1 Satz 1 LBesGBW gel-
ten entsprechend. Maßgebend sind die Verhältnisse des 
ersten Tages im Monat März 2018, für den Bezüge, An-
wärterbezüge oder eine Unterhaltsbeihilfe zustehen.

(5) Die Einmalzahlung wird jeder berechtigten Person 
nur einmal gewährt; der Anspruch richtet sich gegen den 
Dienstherrn, der die Bezüge an dem Stichtag nach Ab-
satz 4 Satz 2 zu zahlen hat. Der Zahlung stehen Einmal-
zahlungen aus einem anderen Rechtsverhältnis im öf-
fentlichen Dienst gleich.

(6) Am 1. März 2018 vorhandene Empfängerinnen und 
Empfänger von laufenden Versorgungsbezügen, Alters-
geld oder Hinterbliebenengeld aus den in Absatz 3 ge-
nannten Besoldungsgruppen mit Ausnahme der Empfän-
gerinnen und Empfänger eines Unterhaltsbeitrags durch 
Gnadenerweis oder Disziplinarentscheidung und Emp-
fängerinnen und Empfänger von Übergangsgeld nach  
§ 64 LBeamtVGBW erhalten die in Absatz 3 genannte 
Einmalzahlung nach dem jeweils maßgebenden Ruhe-
gehalts- oder Altersgeldsatz und den Anteilsätzen des 
Witwen-, Waisen- oder Hinterbliebenengeldes sowie des 
Unterhaltsbeitrages. Für die Berechnung der Einmalzah-
lung für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger 
der Besoldungsgruppen A 1 bis A 4, A 4 F und A 5 F ist  
der in Absatz 3 genannte Betrag der Einmalzahlung für 
Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppen A 5 bis 
A 9 zugrunde zu legen. Zu den laufenden Versorgungs-
bezügen gehört auch der Mindestbelassungsbetrag nach 
Artikel 2 § 2 Absatz 3 des 2. Haushaltsstrukturgesetzes 

vom 22. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1523), zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz vom 29. Juni 1998 (BGBl. I  
S. 1666). Bei Empfängerinnen und Empfängern von 
Min destversorgungsbezügen gilt der jeweils maßge-
bende Mindestruhegehaltssatz.

(7) Der Anspruch aus einem Dienst- oder Arbeitsverhält-
nis geht dem Anspruch aus dem Rechtsverhältnis als 
Empfängerin oder Empfänger von Versorgungsbezügen, 
Altersgeld oder Hinterbliebenengeld vor. Der Anspruch 
aus einem Rechtsverhältnis als Versorgungsempfängerin 
oder Versorgungsempfänger geht dem Anspruch aus  
einem Rechtsverhältnis als Empfängerin oder Empfän-
ger von Altersgeld oder Hinterbliebenengeld vor. Beim 
Zusammentreffen von Ruhegehalt oder Altersgeld mit 
Hinterbliebenenversorgung bemisst sich die Einmalzah-
lung nach dem Ruhegehalt beziehungsweise nach dem 
Altersgeld; sie wird neben dem Ruhegehalt beziehungs-
weise dem Altersgeld gezahlt. Der Anspruch aus einem 
Rechtsverhältnis als Altersgeldempfängerin oder Alters-
geldempfänger geht dem Anspruch aus einem Rechtsver-
hältnis als Hinterbliebenengeldempfängerin oder -emp-
fänger vor. Der Anspruch aus einem späteren Rechtsver-
hältnis geht dem Anspruch aus einem früheren Rechts-
verhältnis vor. Bleibt die Einmalzahlung nach den Sätzen 
1 bis 5 hinter dem Betrag der Einmalzahlung aus einem 
nachrangigen Rechtsverhältnis zurück, so wird der Dif-
ferenzbetrag berechnet. Dieser wird wie eine Einmalzah-
lung aus dem nachrangigen Rechtsverhältnis gewährt.

(8) Die Zahlung bleibt bei sonstigen Besoldungs- und 
Versorgungsleistungen unberücksichtigt; Ruhens- und 
Anrechnungsvorschriften sowie Vorschriften über die 
anteilige Kürzung sind nicht anzuwenden.

Artikel 11

Inkrafttreten, Aufhebung von Vorschriften

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. März 2017 in 
Kraft, soweit in den Absätzen 2 bis 6 nichts anderes be-
stimmt ist.

(2) Artikel 2 Nummer 1 tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

(3) Artikel 4 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2017 in 
Kraft.

(4) Artikel 6 und 10 treten am 1. März 2018 in Kraft.

(5) Artikel 7 und 8 treten am 1. Juli 2018 in Kraft.

(6) Artikel 1 Nummer 21 und 22 sowie Artikel 11 Ab- 
satz 3 des Gesetzes zur Änderung des Landesbesol-
dungsgesetzes Baden-Württemberg und weiterer dienst-
rechtlicher Vorschriften vom 18. Juli 2017 (GBl. S. 334, 
ber. S. 495) werden mit Wirkung vom 1. August 2017 
aufgehoben.



570 GBl. vom 14. November 2017 Nr. 22

An
ha

ng
 1

 z
u 

Ar
tik

el
 2

 N
um

m
er

 2
 (A

nl
ag

en
 6

 b
is

 1
3 

un
d 

15
 d

es
 L

an
de

sb
es

ol
du

ng
sg

es
et

ze
s 

Ba
de

n-
W

ür
tte

m
be

rg
):

An
la

ge
 6

(z
u 

§ 
28

)

 

Be
so

l-
du

ng
s-

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

gr
up

pe
 

A 
 5

2.
16

5,
81

2.
23

6,
22

2.
29

0,
93

2.
34

5,
61

2.
40

0,
34

2.
45

5,
02

2.
50

9,
75

2.
56

4,
45

2.
61

9,
17

2.
67

3,
87

A 
 6

2.
21

2,
04

2.
27

2,
10

2.
33

2,
17

2.
39

2,
24

2.
45

2,
28

2.
51

2,
36

2.
57

2,
44

2.
63

2,
49

2.
69

2,
54

2.
75

2,
58

A 
 7

2.
29

9,
82

2.
35

3,
82

2.
42

9,
40

2.
50

5,
00

2.
58

0,
55

2.
65

6,
13

2.
73

1,
75

2.
78

5,
69

2.
83

9,
69

2.
89

3,
69

A 
 8

2.
43

0,
53

2.
49

5,
08

2.
59

1,
96

2.
68

8,
79

2.
78

5,
64

2.
88

2,
54

2.
94

7,
10

3.
01

1,
66

3.
07

6,
26

3.
14

0,
80

A 
 9

2.
57

5,
51

2.
63

9,
06

2.
74

2,
43

2.
84

5,
79

2.
94

9,
16

3.
05

2,
52

3.
12

3,
60

3.
19

4,
68

3.
26

5,
73

3.
33

6,
81

A 
 1

0
2.

75
8,

53
2.

84
6,

84
2.

97
9,

26
3.

11
1,

71
3.

24
4,

17
3.

37
6,

63
3.

46
6,

47
3.

55
6,

79
3.

64
7,

12
3.

73
7,

43
A 

 1
1

3.
14

7,
17

3.
28

2,
90

3.
41

9,
09

3.
55

7,
92

3.
69

6,
76

3.
78

9,
34

3.
88

3,
16

3.
97

7,
61

4.
07

2,
04

4.
16

6,
44

A 
 1

2
3.

53
3,

38
3.

69
8,

89
3.

86
5,

38
4.

03
4,

20
4.

14
6,

77
4.

25
9,

32
4 .

37
1,

90
4.

48
4,

47
4.

59
7,

04
A 

 1
3

4.
13

6,
91

4.
31

9,
23

4.
50

1,
55

4.
62

3,
11

4.
74

4,
65

4.
86

6,
22

4.
98

7,
80

5.
10

9,
33

A 
 1

4
4.

39
6,

19
4.

63
2,

63
4.

86
9,

06
5.

02
6,

68
5.

18
4,

32
5.

34
1,

92
5.

49
9,

56
5.

65
7,

20
A 

 1
5

5.
08

7,
73

5.
34

7,
66

5.
55

5,
63

5.
76

3,
57

5.
97

1,
56

6.
17

9,
51

6.
38

7,
49

A 
 1

6
5.

61
2,

22
5.

91
2,

86
6.

15
3,

41
6.

39
3,

94
6.

63
4,

43
6.

87
4,

95
7.

11
5,

46

G
ül

tig
 a

b 
1.

 M
är

z 
20

17
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

La
nd

es
be

so
ld

un
gs

or
dn

un
g 

A

G
ru

nd
ge

ha
lts

sä
tz

e
(M

on
at

sb
et

rä
ge

 in
 E

ur
o)

S 
t u

 f 
e

2-
Ja

hr
es

-R
hy

th
m

us
3-

Ja
hr

es
-R

hy
th

m
us

4-
Ja

hr
es

-R
hy

th
m

us



Nr. 22 GBl. vom 14. November 2017 571

Anlage 7
(zu § 28)

Besoldungs-
gruppe

B 1 6.387,49
B 2 7.419,76
B 3 7.856,78
B 4 8.314,48
B 5 8.839,61
B 6 9.335,50
B 7 9.817,88
B 8 10.320,61
B 9 10.944,85
B 10 12.883,39
B 11 13.383,00

(Monatsbeträge in Euro)

Gültig ab 1. März 2017

Landesbesoldungsordnung B

Grundgehaltssätze
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Anlage 11
(zu § 79)

Grundbetrag

A 5 bis A 8 1.157,89
A 9 bis A 11 1.213,78
A 12 1.358,53
A 13 1.391,46

1.427,62

(zu § 40 und § 41)

Gültig ab 1. März 2017 

Ehebezogener Teil des Familienzuschlags 139,31

für das erste und zweite Kind jeweils 121,81
für das dritte und jedes weitere Kind jeweils 367,76

Anrechnungsbetrag nach § 40 Satz 3 63,63

kinderbezogener Teil des Familienzuschlags

Anlage 12

Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)

Gültig ab 1. März 2017

Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)

Eingangsamt, in das der Anwärter nach
Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt

A 13 mit Strukturzulage
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Anlage 13
(zu §§ 43 bis 46 sowie zu den Fußnoten der Landesbesoldungsordnungen)

Gültig ab 1. März 2017 

Betrag in Euro,
Prozentsatz 

§ 44 228,28
§ 45 Absatz 1 345,25

Absatz 2 172,63
§ 46 a) Beamte des mittleren Dienstes

aa) in den Bes.Gr. A 5 bis A 8 21,07
bb) in den Bes.Gr. A 9 bis A 11 82,42
b) Beamte des gehobenen Dienstes nach § 24 Nr. 2 und 3 91,57
c) Beamte des höheren Dienstes in der Bes.Gr. A 13 und der Bes.Gr. C 1 kw 91,57

Landesbesoldungsordnung A
Besoldungsgruppe Fußnote
A 5 1 und 4 72,55

3 39,34
A 6 1 39,34
A 7 3 50 Prozent des 

jeweiligen Unter-
schiedsbetrags 
zum Grundgehalt 
der Bes.Gr. A 8

A 8 2 137,40
A 9 1 und 4 292,95

5 137,40
A 10 1 107,12
A 11 3 204,09
A 12 2 170,16
A 13 4 115,08

5 204,09
9 und 10 297,68

A 14 1 und 3 204,09
A 15 1 204,09

6 136,07
7 340,09
8 345,25

A 16 7 228,28

Landesbesoldungsordnung R
Besoldungsgruppe Fußnote
R 1 1 225,66

2 bis 5 345,25
R 2 1 225,66

4 bis 10 345,25
R 3 1 und 5 345,25

Landesbesoldungsordnungen A, B, C und W
Künftig wegfallende Ämter (kw)
Besoldungsgruppe Fußnote
A 5 (kw) 2 39,34
A 9 (kw) 1 292,95
A 11 (kw) 4 204,09
A 13 (kw) 4 204,09

6 115,08
A 14 (kw) 2 und 4 204,09

3 300,04
A 15 (kw) 1 136,07

2 426,95
3 532,74
4 204,09

B 3 (kw) 1 272,08

Rechtsgrundlage
Landesbesoldungsgesetz, Landesbesoldungsordnungen

Amtszulagen und Strukturzulage
(Monatsbeträge)

- in der gesetzlichen Reihenfolge -
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Anlage 15
(zu § 65)

Gültig ab 1. März 2017

Mehrarbeitsvergütung
(Stundensätze in Euro)

Mehrarbeit außerhalb des Schuldienstes

Besoldungsgruppen
A 5 bis A 8 14,52
A 9 bis A 12 19,94
A 13 bis A 16 27,49

Mehrarbeit im Schuldienst

Beamte des gehobenen Dienstes, deren Eingangsamt unterhalb der Besoldungsgruppe A 12 liegt 18,55
Beamte des gehobenen Dienstes mit Eingangsamt A 12 22,97
Beamte des gehobenen Dienstes mit Eingangsamt A 13 27,28
Beamte des höheren Dienstes 31,88

Diese Beträge gelten auch für Beamte vergleichbarer Besoldungsgruppen, die der Landesbesoldungsordnung R oder 
der Landesbesoldungsordnung C kw angehören.
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Anlage 7
(zu § 28)

Besoldungs-
gruppe

B 1 6.558,36
B 2 7.618,24
B 3 8.066,95
B 4 8.536,89
B 5 9.076,07
B 6 9.585,22
B 7 10.080,51
B 8 10.596,69
B 9 11.237,62
B 10 13.228,02
B 11 13.741,00

(Monatsbeträge in Euro)

Landesbesoldungsordnung B

Grundgehaltssätze

Gültig ab 1. Juli 2018
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Anlage 11
(zu § 79)

Grundbetrag

A 5 bis A 8 1.192,89
A 9 bis A 11 1.248,78
A 12 1.393,53
A 13 1.426,46

1.462,62

(zu § 40 und § 41)

Gültig ab 1. März 2018 

Ehebezogener Teil des Familienzuschlags 143,04

für das erste und zweite Kind jeweils 125,07
für das dritte und jedes weitere Kind jeweils 377,60

Anrechnungsbetrag nach § 40 Satz 3 65,33

kinderbezogener Teil des Familienzuschlags

Anlage 12

Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)

Gültig ab 1. Juli 2018

Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)

Eingangsamt, in das der Anwärter nach
Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt

A 13 mit Strukturzulage
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Anlage 13
(zu §§ 43 bis 46 sowie zu den Fußnoten der Landesbesoldungsordnungen)

Gültig ab 1. Juli 2018 

Betrag in Euro,
Prozentsatz 

§ 44 234,39
§ 45 Absatz 1 354,49

Absatz 2 177,25
§ 46 a) Beamte des mittleren Dienstes

aa) in den Bes.Gr. A 5 bis A 8 21,63
bb) in den Bes.Gr. A 9 bis A 11 84,62
b) Beamte des gehobenen Dienstes nach § 24 Nr. 2 und 3 94,02
c) Beamte des höheren Dienstes in der Bes.Gr. A 13 und der Bes.Gr. C 1 kw 94,02

Landesbesoldungsordnung A
Besoldungsgruppe Fußnote
A 5 1 und 4 74,49

3 40,39
A 6 1 40,39
A 7 3 50 Prozent des 

jeweiligen Unter-
schiedsbetrags 
zum Grundgehalt 
der Bes.Gr. A 8

A 8 2 141,08
A 9 1 und 4 300,79

5 141,08
A 10 1 109,99
A 11 3 209,55
A 12 2 174,71
A 13 4 118,16

5 209,55
9 und 10 305,64

A 14 1 und 3 209,55
A 15 1 209,55

6 139,71
7 349,19
8 354,49

A 16 7 234,39

Landesbesoldungsordnung R
Besoldungsgruppe Fußnote
R 1 1 231,70

2 bis 5 354,49
R 2 1 231,70

4 bis 10 354,49
R 3 1 und 5 354,49

Landesbesoldungsordnungen A, B, C und W
Künftig wegfallende Ämter (kw)
Besoldungsgruppe Fußnote
A 5 (kw) 2 40,39
A 9 (kw) 1 300,79
A 11 (kw) 4 209,55
A 13 (kw) 4 209,55

6 118,16
A 14 (kw) 2 und 4 209,55

3 308,07
A 15 (kw) 1 139,71

2 438,37
3 546,99
4 209,55

B 3 (kw) 1 279,36

Rechtsgrundlage
Landesbesoldungsgesetz, Landesbesoldungsordnungen

Amtszulagen und Strukturzulage
(Monatsbeträge)

- in der gesetzlichen Reihenfolge -
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Anlage 15
(zu § 65)

Mehrarbeitsvergütung
(Stundensätze in Euro)

Mehrarbeit außerhalb des Schuldienstes

Besoldungsgruppen
A 5 bis A 8 14,91
A 9 bis A 12 20,47
A 13 bis A 16 28,23

Mehrarbeit im Schuldienst

Beamte des gehobenen Dienstes, deren Eingangsamt unterhalb der Besoldungsgruppe A 12 liegt 19,05
Beamte des gehobenen Dienstes mit Eingangsamt A 12 23,58
Beamte des gehobenen Dienstes mit Eingangsamt A 13 28,01
Beamte des höheren Dienstes 32,73

Diese Beträge gelten auch für Beamte vergleichbarer Besoldungsgruppen, die der Landesbesoldungsordnung R oder 
der Landesbesoldungsordnung C kw angehören.

Gültig ab 1. Juli 2018
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Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 7. November 2017

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Sitzmann

 Dr. Eisenmann Bauer

 Untersteller Dr. Hoffmeister-Kraut

 Lucha Hauk

 Wolf Hermann

  Erler 

Gesetz zu dem Staatsvertrag zwischen  
dem Land Baden-Württemberg, dem 

Freistaat Bayern, dem Land Berlin, dem 
Land Brandenburg, der Freien Hansestadt 

Bremen, der Freien und Hansestadt 
Hamburg, dem Land Hessen, dem Land 
Mecklenburg-Vorpommern, dem Land 
Niedersachsen, dem Land Nordrhein-
Westfalen, dem Land Rheinland-Pfalz,  
dem Saarland, dem Freistaat Sachsen,  
dem Land Sachsen-Anhalt, dem Land 
Schleswig-Holstein und dem Freistaat 
Thüringen über die Organisation eines 

gemeinsamen Akkreditierungssystems zur 
Qualitätssicherung in Studium und Lehre an 

deutschen Hochschulen (Studien akkredi-
tierungsstaatsvertrag) und zur Änderung 

des Landeshochschulgesetzes

Vom 7. November 2017

Der Landtag hat am 25. Oktober 2017 das folgende Ge-
setz beschlossen:

Artikel 1

Zustimmung zum Studienakkreditierungsstaatsvertrag

§ 1

Dem in der Zeit vom 1. bis 20. Juni 2017 unterzeichneten 
Staatsvertrag zwischen dem Land Baden-Württemberg, 
dem Freistaat Bayern, dem Land Berlin, dem Land Bran-
denburg, der Freien Hansestadt Bremen, der Freien und 
Hansestadt Hamburg, dem Land Hessen, dem Land 

Mecklenburg-Vorpommern, dem Land Niedersachsen, 
dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land Rheinland-
Pfalz, dem Saarland, dem Freistaat Sachsen, dem Land 
Sachsen-Anhalt, dem Land Schleswig-Holstein und dem 
Freistaat Thüringen über die Organisation eines gemein-
samen Akkreditierungssystems zur Qualitätssicherung in 
Studium und Lehre an deutschen Hochschulen (Studien-
akkreditierungsstaatsvertrag) wird zugestimmt. Der Stu-
dienakkreditierungsstaatsvertrag wird nachstehend ver-
öffentlicht.

§ 2

Die Rechtsverordnungen nach Artikel 4 und 16 Absatz 2 
Satz 1 und 2 des Studienakkreditierungsstaatsvertrages 
werden vom Wissenschaftsministerium erlassen. Bis zum 
Inkrafttreten ländereinheitlicher Rechtsverordnungen kann 
das Wissenschaftsministerium durch Rechtsverordnung 
Übergangsregelungen erlassen, deren Inhalt sich nach Ar-
tikel 4 und 16 Absatz 2 des Studienakkreditierungsstaats-
vertrages bemisst.

Artikel 2

Änderung des Landeshochschulgesetzes

Das Landeshochschulgesetz vom 1. Januar 2005 (GBl. 
S. 1), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom  
9. Mai 2017 (GBl. S. 245, 250) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. § 30 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

a)  In Satz 4 werden die Wörter »eine anerkannte Ein-
richtung« durch die Wörter »den Akkreditierungs-
rat nach Artikel 9 des Staatsvertrages zwischen 
dem Land Baden-Württemberg, dem Freistaat  
Bayern, dem Land Berlin, dem Land Brandenburg, 
der Freien Hansestadt Bremen, der Freien und 
Hanse stadt Hamburg, dem Land Hessen, dem Land 
Mecklenburg-Vorpommern, dem Land Niedersach-
sen, dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land 
Rheinland-Pfalz, dem Saarland, dem Freistaat 
Sachsen, dem Land Sachsen-Anhalt, dem Land 
Schleswig-Holstein und dem Freistaat Thü ringen 
über die Organisation eines gemeinsamen Akkredi-
tierungssystems zur Qualitätssicherung in Studium 
und Lehre an deutschen Hochschulen (Studienak-
kreditierungsstaatsvertrag) (Akkreditierungsrat)« 
ersetzt.

b)  In Satz 5 Halbsatz 1 werden die Wörter »eine aner-
kannte Einrichtung« durch die Wörter »den Akkre-
ditierungsrat« ersetzt.

2.  In § 33 Satz 2 Nummer 2 Teilsatz 2 werden die Wörter 
»Akkreditierungsagentur, die vom Akkreditierungsrat 
anerkannt ist, zertifiziert« durch die Wörter »Agentur, 
die vom Akkreditierungsrat zugelassen ist, unter ent-
sprechender Anwendung der Kriterien aus Artikel 2 
des Studienakkreditierungsstaatsvertrages und der 
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Rechtsverordnungen nach Artikel 4 Absatz 1 und 2 
des Studienakkreditierungsstaatsvertrages zertifiziert« 
ersetzt.

3.  In § 70 Absatz 6 Satz 2 werden die Wörter »von einer 
anerkannten Akkreditierungseinrichtung« durch die 
Wörter »vom Akkreditierungsrat« ersetzt.

4.  In § 72 a Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 und Absatz 3 Satz 1 
Nummer 6 werden jeweils die Wörter »anerkannten 
Akkreditierungseinrichtung akkreditiert« durch die 
Wörter »zugelassenen Agentur unter entsprechender 
Anwendung der Kriterien aus Artikel 2 des Studien-
akkreditierungsstaatsvertrages und der Rechtsverord-
nungen nach Artikel 4 Absatz 1 und 2 des Studien-
akkreditierungsstaatsvertrages zertifiziert« ersetzt. 

Artikel 3

Übergangsbestimmungen, Inkrafttreten

§ 1

(1) Für die durch Artikel 2 bewirkten Zuständigkeits-
übergänge gilt Artikel 16 Absatz 1 und 2 Satz 1 und 2 des 
Studienakkreditierungsstaatsvertrages entsprechend.

(2) Bei Inkrafttreten des Studienakkreditierungsstaats-
vertrages bestehende oder aufgrund von Absatz 1 noch 
nach bisheriger Rechtslage ergehende Akkreditierungen 
sowie darauf beruhende Verwaltungsakte bleiben von 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes und des Studienakkre-
ditierungsstaatsvertrages unberührt. 

§ 2

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft mit Ausnahme von Artikel 2, der mit Inkrafttreten 
des Studienakkreditierungsstaatsvertrages in Kraft tritt.

(2) Der Tag, an dem der Studienakkreditierungsstaats-
vertrag nach seinem Artikel 18 Absatz 1 Satz 2 in Kraft 
tritt, ist im Gesetzblatt bekannt zu geben.

Staatsvertrag 
über die Organisation eines gemeinsamen  

Akkreditierungssystems zur Qualitätssicherung in 
Studium und Lehre an deutschen Hochschulen  

(Studienakkreditierungsstaatsvertrag)

Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen

(im Folgenden: »die Länder« genannt)
schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1

Qualitätssicherung

(1) 1Die Sicherung und Entwicklung der Qualität in Stu-
dium und Lehre ist vorrangig Aufgabe der Hochschulen. 
2Sie erfüllen diese Aufgabe durch hochschulinterne Maß-
nahmen der Qualitätssicherung und -entwicklung und 
durch die in Artikel 3 Absatz 1 festgelegten Verfahren.

(2) Die Länder tragen im Rahmen der Qualitätssicherung 
und -entwicklung gemeinsam dafür Sorge, dass die Gleich-
wertigkeit einander entsprechender Studien- und Prüfungs-
leistungen sowie Studienabschlüsse und die Möglichkeit 
des Hochschulwechsels gewährleistet werden.

(3) 1Die auf der Grundlage dieses Staatsvertrages quali-
tätsgesicherten Studiengänge werden in allen Ländern 
hochschulrechtlich als gleichwertig qualitätsgesichert 
anerkannt. 2Andere Formen der Qualitätssicherung blei-
ben unberührt.

Artikel 2

Grundlage und Maßstäbe

(1) Die Qualitätssicherung und -entwicklung muss insbe-
sondere in Bachelor- und Masterstudiengängen durch die 
Einhaltung der Kriterien nach den Absätzen 2 und 3 und 
die Berufsrelevanz der Abschlüsse gewährleistet werden.

(2) 1Formale Kriterien sind Studienstruktur und Studien-
dauer, Studiengangsprofile, Zugangsvoraussetzungen und 
Übergänge zwischen Studienangeboten, Abschlüsse und 
Abschlussbezeichnungen, Modularisierung, Mobilität 
und Leistungspunktesystem, Gleichstellung der Bache-
lor- und Masterstudiengänge zu den bisherigen Diplom-, 
Staatsexamens- und Magisterstudiengängen, Maßnah-
men zur Anerkennung von Leistungen bei einem Hoch-
schul- oder Studiengangswechsel und von außerhoch-
schulisch erbrachten Leistungen. 2Artikel 4 Absatz 2 
bleibt unberührt.

(3) Zu den fachlich-inhaltlichen Kriterien gehören

1.  dem angestrebten Abschlussniveau entsprechende 
Qualifikationsziele eines Studiengangs unter anderem 
bezogen auf den Bereich der wissenschaftlichen oder 
der künstlerischen Befähigung sowie die Befähigung 
zu einer qualifizierten Erwerbstätigkeit und Persön-
lichkeitsentwicklung,

2.  die Übereinstimmung der Qualifikationsziele mit einem 
schlüssigen Studiengangskonzept und seine Umsetzung 
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durch eine angemessene Ressourcenausstattung, ent-
sprechende Qualifikation der Lehrenden und ent-
sprechende kompetenzorientierte Prüfungen sowie die 
Studierbarkeit unter Einbeziehung des Selbststudiums,

3.  auf dem aktuellen Stand von Wissenschaft und For-
schung befindliche fachlich-inhaltliche Standards,

4.  Maßnahmen zur Erzielung eines hinreichenden Stu-
dienerfolgs,

5.  Maßnahmen zur Geschlechtergerechtigkeit und zum 
Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung 
oder chronischer Erkrankung,

6.  das Konzept des Qualitätsmanagementsystems (Ziele, 
Prozesse und Instrumente) sowie die Maßnahmen zur 
Umsetzung des Konzepts.

(4) Hinsichtlich der Qualitätssicherung und -entwicklung 
ist das geltende Recht des Landes, in dem die Hoch-
schule ihren Sitz hat, und im Falle einer Niederlassung 
das geltende Recht des Landes, in dem die Hochschule 
der Niederlassung ihren Sitz hat, zu beachten.

Artikel 3

Verfahren

(1) Die Verfahren zur Sicherung und Entwicklung der 
Qualität in Studium und Lehre beziehen sich
1.  auf die Sicherung der Leistungsfähigkeit hochschul-

interner Qualitätsmanagementsysteme mit externer 
Beteiligung (Systemakkreditierung), 

2.  auf die Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 
einzelner Studiengänge mit externer Beteiligung (Pro-
grammakkreditierung) oder 

3.  auf andere, mit dem Akkreditierungsrat und dem jewei-
ligen Land nach den Kriterien des Artikels 2 abge-
stimmte Verfahren; für diese Verfahren gelten Absatz 2 
Satz 1 sowie die in diesem Staatsvertrag und in den 
Rechtsverordnungen nach Artikel 4 festgelegten Grund-
sätze zur angemessenen Beteiligung der Wissenschaft 
entsprechend. 

(2) 1Die Verfahren nach Absatz 1 Nummern 1 und 2 er-
folgen 
1.  auf Antrag der Hochschule, der gegenüber dem Akkre-

ditierungsrat oder der in dem Verfahren nach Absatz 1 
Nummer 3 bestimmten Stelle abzugeben ist,

2.  auf der Basis eines Selbstevaluationsberichts der 
Hochschule, der mindestens Angaben zu den Quali-
tätszielen der Hochschule und zu den Kriterien gemäß 
Artikel 2 Absätze 2 und 3 enthält, 

3.  unter maßgeblicher Beteiligung externer unabhängiger 
sachverständiger Personen aus den für die Qualitäts-
sicherung relevanten gesellschaftlichen Bereichen, ins-
besondere Vertreterinnen und Vertreter aus Wissen-
schaft und Berufspraxis sowie Studierende,

4.  durch Begutachtung und Erstellung eines Gutachtens 
mit Beschluss- und Bewertungsempfehlungen nach 
den in der Rechtsverordnung nach Artikel 4 festgeleg-
ten Standards und

5.  unter Mitbestimmung fachlich affiner Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer.

2Die Hochschulen bedienen sich auf der Grundlage pri-
vaten Rechts zur Begutachtung und Erstellung des Gut-
achtens gemäß Satz 1 Nummer 4 der Hilfe einer der bei 
dem European Quality Assurance Register for Higher 
Education (EQAR) registrierten und vom Akkreditie-
rungsrat nach Artikel 5 Absatz 3 Nummer 5 zugelassenen 
Agenturen. 3Grundlage und Maßstab der Begutachtung 
nach Satz 1 Nummer 4 sind ausschließlich die Regelun-
gen dieses Staatsvertrages und die Regelungen, die auf 
der Grundlage dieses Staatsvertrages erlassen wurden.

(3) 1Die Hochschulrektorenkonferenz entwickelt ein Ver-
fahren, welches sicherstellt, dass bei der Benennung der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer im Sinne des 
Absatzes 2 Satz 1 Nummer 5 eine hinreichende Teilhabe 
der Wissenschaft gegeben ist. 2Das Verfahren bedarf der 
Zustimmung des Stiftungsrates. 3Die Agenturen sind hin-
sichtlich der Bestellung der Gutachterinnen und Gutach-
ter im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 4 an dieses 
Verfahren gebunden.

(4) Vor der abschließenden Entscheidung nach Absatz 5 
erhält die Hochschule Gelegenheit, Stellung zu nehmen. 

(5) 1Die das Verfahren abschließende Entscheidung des 
Akkreditierungsrates umfasst

1.  die Feststellung der Einhaltung der formalen Kriterien 
gemäß Artikel 2 Absatz 2 und

2.  die Feststellung der Einhaltung der fachlich-inhalt-
lichen Kriterien gemäß Artikel 2 Absatz 3.

2Grundlage und Maßstab der Entscheidung nach Satz 1 
sind ausschließlich die Regelungen dieses Staatsvertrages 
und die Regelungen, die auf der Grundlage dieses Staats-
vertrages erlassen wurden. 3Über die Feststellung nach 
Satz 1 Nummer 2 wird auf der Grundlage des Gutachtens 
nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 entschieden; eine be-
gründete Abweichung ist möglich. 4Die Entscheidung 
nach Satz 1 ist ein Verwaltungsakt im Sinne des § 35 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes.

(6) 1Das Verfahren wird dokumentiert. 2Die Gutachten 
und Entscheidungen werden in geeigneter Weise veröf-
fentlicht.

(7) Gegen die Entscheidung nach Absatz 5 steht der 
Hochschule der Verwaltungsrechtsweg offen.

(8) Für die Durchführung der Verfahren nach Absatz 1 
erhebt der Akkreditierungsrat von den Hochschulen nach 
Maßgabe des Artikels 6 Absatz 4 Gebühren.

Artikel 4

Verordnung zur Regelung des  
Näheren der Studienakkreditierung  

(Studienakkreditierungsverordnung)

(1) Zur Sicherung und Entwicklung der Qualität in Stu-
dium und Lehre bestimmen die Länder durch Rechtsver-
ordnungen das Nähere zu den formalen Kriterien nach 
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Artikel 2 Absatz 2, zu den fachlich-inhaltlichen Kriterien 
nach Artikel 2 Absatz 3 sowie zum Verfahren nach Arti-
kel 3.

(2) 1Für einzelne Studienbereiche können die Länder zur 
Sicherung und Entwicklung der studienbereichsadäqua-
ten Qualität in Studium und Lehre durch Rechtsverord-
nungen regeln, dass für diese Studienbereiche die Krite-
rien nach Artikel 2 Absatz 2 nach Maßgabe besonderer 
Regelungen gelten. 2Studienbereiche im Sinne des Sat-
zes 1 sind zum Beispiel künstlerische Studiengänge an 
Kunst- und Musikhochschulen sowie Studiengänge, mit 
denen die Voraussetzungen für ein Lehramt vermittelt 
werden.

(3) 1Die Länder bestimmen durch Rechtsverordnungen 
das Nähere zu den Verfahren gemäß Artikel 3 Absatz 1 
Nummern 1 und 2, insbesondere

1.  das Nähere zur Verfahrenseinleitung, insbesondere 
hinsichtlich der Beauftragung der Agentur durch die 
Hochschule,

2.  die Vorgabe eines einheitlichen Rasters und einheit-
licher Standards für

a)  die Gutachten nach Artikel 3 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 4 sowie 

b)  den Prüfbericht über die Einhaltung der formalen 
Kriterien,

3.  die Zusammensetzung des für die Begutachtung und 
Erstellung des Gutachtens nach Artikel 3 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 4 zuständigen Gremiums,

4.  die fachlichen Anforderungen an die Gutachterinnen 
und Gutachter,

5.  den Zeitraum der Geltung der Akkreditierungsent-
scheidungen (Reakkreditierungsfristen), 

6.  die Voraussetzungen, unter denen eine Akkreditierung 
oder eine Reakkreditierung entzogen werden kann sowie

7.  das Nähere zur Verbindung mit Verfahren, die über  
die berufszulassungsrechtliche Eignung eines Studien-
gangs entscheiden, sowie zur Umsetzung gemein samer 
Ausbildungsrahmen nach Artikel 49 a der Richtlinie 
2005/36/EG in der jeweils geltenden Fassung.

2Die Rechtsverordnungen nach Satz 1 sehen vor, dass  
bei der konkreten Festlegung der in den einzelnen Ver-
fahren geltenden fachlich-inhaltlichen Kriterien die 
Hoch schullehrerinnen und Hochschullehrer im Sinne des 
Artikels 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 die Mehrheit der 
Stimmen des für die Begutachtung zuständigen Gremi-
ums besitzen. 

(4) Die Länder können durch Rechtsverordnungen darü-
ber hinaus das Nähere zu den Verfahren gemäß Artikel 3 
Absatz 1 Nummer 3 bestimmen.

(5) Die Länder können durch Rechtsverordnung Rege-
lungen zu den von den Agenturen zu erhebenden Entgel-
ten, insbesondere zu den Entgelttatbeständen, zu Entgelt-
höhe und Entgeltbemessung treffen; es können feste 
Sätze oder Rahmenentgelte vorgesehen werden.

(6) Die Rechtsverordnungen nach den Absätzen 1, 2, 3 
und 5 müssen übereinstimmen, soweit dies zur Sicherung 
der Verpflichtung der Länder nach Artikel 1 Absatz 2 not-
wendig ist.

Artikel 5

Stiftung Akkreditierungsrat

(1) 1Die Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen 
in Deutschland, errichtet durch das nordrhein-westfäli-
sche Gesetz zur Errichtung einer Stiftung »Stiftung zur 
Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland« vom 
15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 45), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), trägt 
die Bezeichnung »Stiftung Akkreditierungsrat«. 2Die 
Stiftung Akkreditierungsrat ist eine gemeinsame Einrich-
tung der Länder für die Akkreditierung und Qualitätssi-
cherung in Studium und Lehre an deutschen Hochschu-
len. 3Das Land Nordrhein-Westfalen wird sein Gesetz 
zur Errichtung einer Stiftung »Stiftung zur Akkreditie-
rung von Studiengängen in Deutschland« nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen ändern. 4Die Stiftung hat 
ihren Sitz in Bonn. 5Sie führt ein in der Satzung geregel-
tes Dienstsiegel.

(2) Die Länder nehmen durch die Stiftung ihre Aufgaben 
nach Artikel 1 Absatz 2 wahr und kommen damit ihrer 
gesamtstaatlichen Verantwortung im Hochschulbereich 
für die Gewährleistung der Gleichwertigkeit einander 
entsprechender Studien- und Prüfungsleistungen sowie 
Studienabschlüsse und der Möglichkeit des Hochschul-
wechsels nach.

(3) Die Stiftung dient der Erfüllung der folgenden Auf-
gaben:

1.  Studiengänge und hochschulinterne Qualitätssiche-
rungssysteme sowie andere, mit dem Akkreditierungs-
rat und dem jeweiligen Land auf Grundlage der Krite-
rien des Artikels 2 abgestimmte Verfahren der Quali-
tätssicherung durch Verleihung des Siegels der Stif-
tung zu akkreditieren und reakkreditieren.

2.  Sie legt unter Berücksichtigung der Entwicklung in 
 Europa die Voraussetzungen für die Anerkennung von 
Akkreditierungen durch ausländische Einrichtungen 
fest.

3.  Sie fördert die internationale Zusammenarbeit im Be-
reich der Akkreditierung und der Qualitätssicherung.

4.  Sie berichtet den Ländern regelmäßig über die Ent-
wicklung des gestuften Studiensystems und über die 
Qualitätsentwicklung im Rahmen der Akkreditierung.

5.  Sie lässt die Agenturen im Sinne des Artikel 3 Absatz 2 
Satz 2 zu. Voraussetzung für die Zulassung ist der 
durch die Agentur zu führende Nachweis, dass sie zu-
verlässig in der Lage ist, die Aufgaben der Begutach-
tung und der Erstellung des Gutachtens wahrzuneh-
men; bei den bei dem EQAR registrierten Agenturen 
wird dies widerlegbar vermutet.
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6.  Sie unterstützt die Länder bei der Weiterentwicklung 
des deutschen Qualitätssicherungssystems und unter-
breitet Vorschläge für die nach Artikel 4 zu erlassen-
den Rechtsverordnungen.

Artikel 6

Stiftungsvermögen, Gebühren

(1) 1Zur Erfüllung des Stiftungszwecks (Artikel 5) erhält 
die Stiftung einen jährlichen Zuschuss der Länder. 2Der 
Betrag wird von den Ländern nach dem Königsteiner 
Schlüssel in der jeweils geltenden Fassung aufgebracht. 
3Der Zuschuss wird nur gewährt, soweit der Verwal-
tungsaufwand der Stiftung nicht durch Gebühren nach 
Absatz 4 gedeckt wird. 4Die Anteilsbeträge der Länder 
werden im Laufe eines jeden Haushaltsjahres in zwei 
Teilbeträgen zum 1. Januar und zum 1. Juli nach den An-
sätzen des Wirtschaftsplans fällig.

(2) Die Stiftung ist berechtigt, Zuwendungen von dritter 
Seite anzunehmen.

(3) Erträgnisse des Stiftungsvermögens und sonstige Ein-
nahmen dürfen nur im Sinne des Stiftungszwecks verwen-
det werden.

(4) 1Die Stiftung kann zur Deckung ihres Verwaltungs-
aufwandes nach näherer Bestimmung der Gebührenord-
nung Gebühren für die Durchführung der Verfahren nach 
Artikel 3 Absatz 1 und nach Artikel 5 Absatz 3 Num- 
mer 5 erheben. 2Die Gebührenordnung muss zumindest 
den die Gebühr begründenden Tatbestand, den Gebüh-
rensatz sowie den Zeitpunkt ihrer Fälligkeit angeben. 
3Die §§ 3 bis 5, 9 bis 22 des Gebührengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen gelten entsprechend, soweit in 
der Gebührenordnung nichts anderes bestimmt ist. 4Die 
Ge bührenordnung wird vom Stiftungsrat unter Beteili-
gung der Ständigen Konferenz der Kultusminister der 
Länder in der Bundesrepublik Deutschland beschlossen.

Artikel 7

Satzung; Geschäftsordnung

(1) 1Die Stiftung gibt sich eine Satzung, die vom Stif-
tungsrat mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mit-
glieder beschlossen wird und die der Genehmigung des 
Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen bedarf; sie wird im Mi-
nisterialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen veröffent-
licht. 2Das Gleiche gilt für Änderungen der Satzung.

(2) Die Satzung regelt insbesondere die Vertretung der 
Organe der Stiftung, die Grundsätze der Zusammenar-
beit zwischen ihren Organen sowie das Nähere zur Auf-
gabe und Arbeitsweise des Akkreditierungsrates, zur In-
kompatibilität zwischen der Mitgliedschaft im Akkre di-
tierungsrat und einer Agentur, zum Wirtschaftsplan und 
Jahresabschluss, zur Entlastung des Vorstands und zur 
Evaluierung der Arbeit der Stiftung.

(3) Die Organe der Stiftung können sich nach Maßgabe 
der Satzung eine Geschäftsordnung geben.

Artikel 8

Organe der Stiftung

(1) Organe der Stiftung sind

1. der Akkreditierungsrat,

2. der Vorstand,

3. der Stiftungsrat.

(2) Die Organe müssen bei allen Vorschlägen und Ent-
scheidungen die geschlechtsspezifischen Auswirkungen 
beachten (Gender Mainstreaming).

Artikel 9

Akkreditierungsrat

(1) 1Der Akkreditierungsrat beschließt über alle Angele-
genheiten der Stiftung. 2Insbesondere akkreditiert und 
reakkreditiert er gemäß Artikel 3 Absatz 5 die Studien-
gänge und hochschulinternen Qualitätssicherungssys-
teme an den deutschen Hochschulen; die Akkreditierung 
und die Reakkreditierung können mit einer Bedingung 
oder einem Vorbehalt des Widerrufs erlassen oder mit  
einer Auflage oder dem Vorbehalt einer nachträglichen 
Aufnahme, Änderung oder Ergänzung einer Auflage  
verbunden werden. 3Er trifft seine Entscheidungen mit 
der Mehrheit seiner Stimmen. 4Die laufenden Geschäfte 
der Stiftung gelten als auf den Vorstand übertragen, so-
weit nicht der Akkreditierungsrat sich für einen bestimm-
ten Kreis von Geschäften oder für einen Einzelfall die 
Entscheidung vorbehält.

(2) 1Mitglieder des Akkreditierungsrates sind:

1.  acht Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer von 
staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen in 
der Bundesrepublik Deutschland, die zumindest die 
vier Fächergruppen der Geisteswissenschaften, Ge-
sellschaftswissenschaften, Naturwissenschaften und 
der Ingenieurwissenschaften repräsentieren müssen,

2.  eine Vertreterin oder ein Vertreter der Hochschulrekto-
renkonferenz,

3.  vier Vertreterinnen oder Vertreter der Länder in der 
Bundesrepublik Deutschland,

4.  fünf Vertreterinnen oder Vertreter aus der beruflichen 
Praxis, davon eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
für das Dienst- und Tarifrecht zuständigen Landesmi-
nisterien,

5. zwei Studierende,

6.  zwei ausländische Vertreterinnen oder Vertreter mit 
Akkreditierungserfahrungen,

7.  eine Vertreterin oder ein Vertreter der Agenturen mit 
beratender Stimme.
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2Die Mitglieder nach Satz 1 Nummer 1 werden auf Vor-
schlag der Hochschulrektorenkonferenz von der Stän-
digen Konferenz der Kultusminister der Länder in der 
Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz) 
für die Dauer von vier Jahren bestellt. 3Die Hochschul-
rektorenkonferenz stellt bei ihrem Vorschlag sicher, dass 
die unterschiedlichen Hochschularten und die Fächer-
vielfalt eine angemessene Berücksichtigung finden und 
die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer nicht  
einer Hochschulleitung angehören. 4Die Mitglieder nach 
Satz 1 Nummern 2 und 5 werden von der Hochschulrek-
torenkonferenz, die Mitglieder nach Satz 1 Nummer 3 
von der Kultusministerkonferenz, die Vertreterin oder 
der Vertreter der für das Dienst- und Tarifrecht zustän-
digen Landesministerien nach Satz 1 Nummer 4 von der 
Kultusministerkonferenz im Einvernehmen mit der Stän-
digen Konferenz der Innenminister und -senatoren der 
Länder, die sonstigen Mitglieder nach Satz 1 Nummern 4 
und 6 gemeinsam von der Kultusministerkonferenz und 
der Hochschulrektorenkonferenz und das Mitglied nach 
Satz 1 Nummer 7 durch die vom Akkreditierungsrat zuge-
lassenen Agenturen benannt und sodann einvernehmlich 
durch die Kultusministerkonferenz und die Hochschulrek-
torenkonferenz für die Dauer von vier Jahren bestellt; die 
Satzung kann für die Studierenden eine kürzere Amtszeit 
vorsehen. 5Wiederbenennung und -bestellung ist auch 
mehrfach zulässig. 6Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, 
wird das neue Mitglied alsbald bis zum Ende der laufen-
den Amtsperiode benannt und bestellt; Ausnahmen regelt 
die Satzung. 7Nach Ablauf der Amtszeit bleiben die Mitglie-
der im Amt bis zur Bestellung des Neumitglieds; Satz 6 
Halbsatz 2 gilt entsprechend. 8Die Mitglieder können bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes vom Stiftungsrat abbe-
rufen werden. 9Die Mitglieder nach Satz 1 Nummern 1 bis 
6 können ihre Stimme auf ein anderes Mitglied der jewei-
ligen Mitgliedergruppe übertragen.

(3) 1Der Akkreditierungsrat wählt aus den Mitgliedern 
nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 2 oder 3 für die Dauer 
von vier Jahren seine Vorsitzende oder seinen Vorsitzen-
den und deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertre-
ter. 2Beide dürfen nicht derselben Gruppe nach Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1, 2 oder 3 angehören. 3Absatz 2 Sätze 5 
bis 7 gelten entsprechend.

(4) Bei Abstimmungen über Gegenstände der in Artikel 3 
Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 genannten Art führen die 
Mitglieder nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 die dop-
pelte Stimme, welche nur einheitlich abgegeben wer-
den kann.

(5) 1Die Mitglieder des Akkreditierungsrates werden eh-
renamtlich tätig. 2Sie erhalten einen angemessenen Er-
satz ihrer Auslagen und können eine Aufwandsentschä-
digung erhalten.

(6) Das Nähere, insbesondere zu den Beschlussvoraus-
setzungen und zur Hinzuziehung weiterer beratender 
Mitglieder, regelt die Satzung.

Artikel 10

Vorstand

(1) 1Der Vorstand führt die Beschlüsse des Akkreditie-
rungsrates aus und führt die laufenden Geschäfte der 
Stiftung; im Übrigen werden die Befugnisse des Vor-
stands durch die Satzung bestimmt. 2Die oder der Vorsit-
zende des Vorstands vertritt die Stiftung gerichtlich und 
außergerichtlich und kann sich hierbei im Einzelfall oder 
für einen Kreis von Geschäften vertreten lassen.

(2) Dem Vorstand gehören an:

1.  als Vorsitz die oder der Vorsitzende des Akkreditie-
rungsrates,

2.  die oder der stellvertretende Vorsitzende des Akkredi-
tierungsrates,

3.  die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer der 
Stiftung.

(3) Das Nähere regelt die Satzung.

Artikel 11

Stiftungsrat

(1) Der Stiftungsrat überwacht die Rechtmäßigkeit und 
Wirtschaftlichkeit der Führung der Stiftungsgeschäfte 
durch den Akkreditierungsrat und den Vorstand.

(2) 1Dem Stiftungsrat gehören an:

1. sechs Vertreterinnen oder Vertreter der Länder,

2.  fünf Vertreterinnen oder Vertreter der Hochschulrekto-
renkonferenz.

2Die Mitglieder nach Satz 1 Nummer 1 werden von der 
Kultusministerkonferenz, die Mitglieder nach Satz 1 
Nummer 2 von der Hochschulrektorenkonferenz für die 
Dauer von vier Jahren bestellt. 3Artikel 9 Absatz 2 Sätze 5 
bis 7 gilt entsprechend. 4Die Übertragung der Stimme 
auf ein anderes Mitglied der jeweiligen Mitgliedergruppe 
nach Satz 1 ist zulässig. 5Die Mitglieder des Stiftungsra-
tes dürfen nicht gleichzeitig Mitglieder im Akkreditie-
rungsrat sein.

Artikel 12

Geschäftsstelle der Stiftung

(1) 1Die Stiftung unterhält an ihrem Sitz eine Geschäfts-
stelle, die von der Geschäftsführerin oder dem Ge-
schäftsführer geleitet wird. 2Sie unterstützt die Erledi-
gung der Geschäfte der Stiftung und untersteht den fach-
lichen Weisungen der oder des Vorsitzenden des Vor-
stands.

(2) 1Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Stiftung ist die 
oder der Vorsitzende des Vorstands. 2Auf sie sind die für 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sitzlandes 
jeweils geltenden Tarifverträge und sonstigen Bestimmun-
gen anzuwenden. 3Hinsichtlich der dienstvorgesetzten 
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Stelle für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Vor-
stands gelten die allgemeinen arbeits- und beamtenrecht-
lichen Regelungen.

Artikel 13

Wirtschaftsführung, Rechnungslegung

(1) Für das Haushaltsrecht der Stiftung gilt Teil VI der 
Landeshaushaltsordnung des Landes Nordrhein-Westfa-
len in der jeweils geltenden Fassung, soweit nicht durch 
diesen Staatsvertrag etwas anderes bestimmt ist.

(2) 1Vor Beginn eines jeden Kalenderjahres (Geschäfts-
jahres) hat der Vorstand rechtzeitig einen Wirtschaftsplan 
aufzustellen, der vom Akkreditierungsrat mit Zustim-
mung des Stiftungsrates, dessen Zustimmung eine Zu-
stimmung der Mehrheit seiner Mitglieder gemäß Arti- 
kel 11 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 voraussetzt, festgestellt 
wird. 2Der Wirtschaftsplan bildet die Grundlage für die 
Einnahmen und Ausgaben; ihm ist als Anlage eine Über-
sicht über die Stellen der Stiftung beizufügen. 3Stellt das 
Land einen Haushaltsplan für zwei oder mehrere Jahre 
auf, ist hinsichtlich der Wirtschaftspläne entsprechend  
zu verfahren. 4Der Wirtschaftsplan der Stiftung bedarf 
der Zustimmung der Kultusministerkonferenz und der 
Finanzministerkonferenz mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln.

(3) 1Innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Ge-
schäftsjahres hat der Vorstand den Jahresabschluss zu 
erstellen und mit dem Prüfbericht des Rechnungsprüfers, 
der Vermögensübersicht sowie dem Tätigkeitsbericht 
dem Akkreditierungsrat und dem Stiftungsrat vorzulegen. 
2Das Nähere regelt die Satzung.

(4) Die Haushalts- und Wirtschaftsprüfung der Stiftung 
unterliegt der Prüfung durch den Landesrechnungshof 
des Sitzlandes.

(5) Im Übrigen gelten die Rechtsvorschriften des Sitz-
landes über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungs-
wesen und über die Rechnungsprüfung sowie die hierzu 
ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Artikel 14

Aufsicht

1Die Stiftung untersteht der Rechtsaufsicht des Ministe-
riums für Innovation, Wissenschaft und Forschung des 
Landes Nordrhein-Westfalen. 2§ 76 Absätze 2 bis 4 des 
Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) 
gilt entsprechend.

Artikel 15

Evaluation

Das Akkreditierungssystem ist im Auftrag der Kultusmi-
nisterkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz, 

insbesondere hinsichtlich der Organisationsstruktur und 
des Wirkens der Stiftung sowie der sonstigen Verfahrens-
regelungen, regelmäßig und in angemessener Frist, erst-
mals fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses Staatsvertrages, 
zu evaluieren.

Artikel 16

Übergangsvorschriften

(1) 1Soweit Verfahren der Programmakkreditierung oder 
der Systemakkreditierung im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieses Staatsvertrages bereits begonnen haben, gilt 
vorbehaltlich anderweitiger Regelungen in der Rechts-
verordnung nach Absatz 2 für die Durchführung dieser 
Akkreditierungsverfahren das bis zum Inkrafttreten die-
ses Staatsvertrages geltende Recht. 2Eine Programm-
akkreditierung oder Systemakkreditierung hat im Sinne 
des Satzes 1 begonnen, sobald die Hochschule einen  
Vertrag über die Vornahme der Programmakkreditierung 
oder der Systemakkreditierung mit der Agentur geschlos-
sen hat. 3Agenturen im Sinne des Satzes 2 sind diejenigen 
Agenturen, die gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 1 des Ge-
setzes zur Errichtung einer Stiftung »Stiftung zur Akkre-
ditierung von Studiengängen in Deutschland« vom  
15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 45), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. 
S. 547), von der Stiftung zur Akkreditierung von Stu-
dien gängen in Deutschland akkreditiert worden sind.

(2) 1Die Länder werden ermächtigt, durch Rechtsverord-
nungen das Nähere hinsichtlich des Übergangs zwischen 
dem für die Verfahren der Akkreditierung geltenden bis-
herigen Recht und dem nach diesem Staatsvertrag gel-
tenden Recht zu regeln. 2Des Weiteren werden die Län-
der ermächtigt, durch Rechtsverordnungen das Nähere 
hinsichtlich der Weitergeltung des bis zum Inkrafttreten 
dieses Staatsvertrages geltenden Rechts für den Zeitraum 
zwischen dem Inkrafttreten dieses Staatsvertrags und dem 
Inkrafttreten der Rechtsverordnungen nach Artikel 4 zu 
regeln. 3Die Rechtsverordnungen nach den Sätzen 1 und 2 
müssen übereinstimmen, soweit dies zur Sicherung der 
Verpflichtung der Länder nach Artikel 1 Absatz 2 notwen-
dig ist.

Artikel 17

Berufsakademien; Kirchenverträge

(1) 1Für staatliche und staatlich anerkannte Berufsakade-
mien gelten die Regelungen dieses Staatsvertrages und 
Regelungen, die auf der Grundlage dieses Staatsvertrages 
erlassen wurden, entsprechend. 2Ausbildungsgänge an 
staatlichen und staatlich anerkannten Berufsakademien 
gelten als Studiengänge im Sinne dieses Staatsvertrages.

(2) Die staatskirchenrechtlichen Regelungen und Verein-
barungen bleiben unberührt.
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Artikel 18

Schlussvorschriften

(1) 1Dieser Staatsvertrag ist geschlossen, wenn wenigs-

tens 15 Regierungschefinnen und Regierungschefs der 

vertragsschließenden Länder ihn unterzeichnet haben.  
2Er tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf den 

Monat folgt, in dem die letzte Ratifikationsurkunde eines 

vertragsschließenden Landes nach Satz 1 bei der Staats-

kanzlei des Sitzlandes der Stiftung hinterlegt ist.

(2) 1Ein Land, das den Staatsvertrag nicht bis zum Zeit-

punkt seines Inkrafttretens nach Absatz 1 Satz 2 unter-

zeichnet hat, kann dem Staatsvertrag durch Unter-

zeichnung später beitreten. 2Dazu richtet es an die Staats-

kanzlei des Sitzlandes der Stiftung eine von der Regie-

rungschefin oder dem Regierungschef unterzeichnete 

Er klärung, dass das Land dem Staatsvertrag in der zu 

diesem Zeitpunkt geltenden Fassung beitreten wolle. 
3Der Beitritt ist vollzogen, sobald das beitretende Land 

die Ratifikationsurkunde bei der Staatskanzlei des Sitz-

landes hinterlegt hat.

(3) 1Dieser Staatsvertrag kann von jedem Land durch 

schriftliche Erklärung gegenüber den übrigen vertrag-

schließenden Ländern zum Schluss eines Kalenderjahres 

mit einer Frist von einem Jahr gekündigt werden. 2Die 

Kündigung ist schriftlich gegenüber dem oder der Vorsit-

zenden der Ministerpräsidentenkonferenz zu erklären. 
3Die Kündigung eines Landes lässt das zwischen den üb-

rigen Ländern bestehende Vertragsverhältnis unberührt, 

jedoch kann jedes der übrigen Länder das Vertragsver-

hältnis binnen einer Frist von drei Monaten nach Ein-

gang der Benachrichtigung über die gegenüber der oder 

dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkon ferenz er-

folgte Kündigungserklärung zum selben Zeitpunkt kün-

digen.

Für das Land Baden-Württemberg:

Berlin, den 1. Juni 2017

Winfried Kretschmann

Für den Freistaat Bayern:

Berlin, den 1. Juni 2017

Horst Seehofer

Für das Land Berlin:

Berlin, den 1. Juni 2017

Michael Müller

Für das Land Brandenburg:
Berlin, den 1. Juni 2017
Dietmar Woidke

Für die Freie Hansestadt Bremen:
Berlin, den 1. Juni 2017
Carsten Sieling

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:
Berlin, den 1. Juni 2017
Olaf Scholz

Für das Land Hessen:
Berlin, den 1. Juni 2017
Volker Bouffier

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:
Schwerin, den 6. Juni 2017
Erwin Sellering

Für das Land Niedersachsen:
Berlin, den 1. Juni 2017
Stephan Weil

Für das Land Nordrhein-Westfalen:
Düsseldorf, den 20. Juni 2017
Hannelore Kraft

Für das Land Rheinland-Pfalz:
Berlin, den 1. Juni 2017
Malu Dreyer

Für das Saarland:
Berlin, den 1. Juni 2017
Annegret Kramp-Karrenbauer

Für den Freistaat Sachsen:
Berlin, den 1. Juni 2017
Stanislaw Tillich

Für das Land Sachsen-Anhalt:
Berlin, den 1. Juni 2017
Reiner Haseloff

Für das Land Schleswig-Holstein:
Kiel, den 12. Juni 2017
Torsten Albig

Für den Freistaat Thüringen:
Berlin, den 1. Juni 2017
Bodo Ramelow
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Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 7. November 2017

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Sitzmann

 Dr. Eisenmann Bauer

 Untersteller Dr. Hoffmeister-Kraut

 Lucha Hauk

 Wolf Hermann

  Erler 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes  
zur Auflösung der Landeswohlfahrts-

verbände, des Gesetzes über den 
Kommunalverband für Jugend und Soziales 

Baden-Württemberg und des  
Kom munalabgabengesetzes

Vom 7. November 2017

Der Landtag hat am 25. Oktober 2017 das folgende Ge-
setz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Gesetzes zur Auflösung  
der Landeswohlfahrtsverbände

Das Gesetz zur Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände 
vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469, 570), das zuletzt durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 20. Dezember 2010 (GBl. 
S. 1066) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 6 wird wie folgt gefasst:

»§ 6

Eigentumsübergang der Grundstücke  
der Einrichtungen durch Gesetz

 Das Eigentum des Landeswohlfahrtsverbandes Würt-
temberg-Hohenzollern an den Grundstücken des Be-
hindertenheims Rabenhof in Ellwangen, des Behin-
dertenheims Markgröningen, des Behindertenheims 
Rappertshofen in Reutlingen und des Behinderten-
heims Tannenhof in Ulm, jeweils einschließlich der 
Personalwohnungen und der landwirtschaftlichen 
Grundstücke, geht zum 1. Januar 2018 nach Artikel 126 
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetz-
buche auf den Kommunalverband für Jugend und So-
ziales über. Die Bezeichnungen der Grundstücke nach 
Satz 1 ergeben sich aus der Anlage zu diesem Gesetz.«

2. § 9 wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 1 werden die Wörter », der LWV.Ein-
gliederungshilfe GmbH und der ZEMO gGmbH« 
gestrichen und das Komma nach den Wörtern  
»Klinik Markgröningen gGmbH« durch das Wort 
»und« ersetzt. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

 »(2) Der Landeswohlfahrtsverband Württemberg-
Hohenzollern leitet die Gesellschaftsanteile an der 
LWV.Eingliederungshilfe GmbH und der ZEMO 
gGmbH zum 1. Januar 2018 auf den Kommunal-
verband für Jugend und Soziales über.«

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

3.  Die Anlage (Grundstücke der Einrichtungen) wird wie 
folgt gefasst:

»Anlage

(zu § 6 Satz 2)

Grundstücke der Einrichtungen

 Behindertenheim Rabenhof in Ellwangen:

 Grundbuch von Ellwangen Rindelbach Blatt Num -
mer 41257

 Behindertenheim Markgröningen:

 Grundbuch von Markgröningen Blatt Nummer 13071

 Behindertenheim Rappertshofen in Reutlingen:

 Grundbuch von Reutlingen Blatt Nummer 39868

 Wohnungsgrundbuch von Reutlingen Blatt Num- 
mer 16255

 Behindertenheim Tannenhof in Ulm:

 Grundbuch von Gögglingen Blatt Nummer 1027

 Grundbuch von Ulm Blatt Nummer 40939 und Blatt 
Nummer 41285«

Artikel 2

Änderung des Jugend- und Sozialverbandsgesetzes

Das Jugend- und Sozialverbandsgesetz vom 1. Juli 2004 
(GBl. S. 469, 572), das zuletzt durch Artikel 6 des Geset-
zes vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185, 192) geändert worden 
ist, dieser wiederum geändert durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 16. April 2013 (GBl. S. 55, 57), wird wie folgt 
geändert:

1. Nach § 7 wird folgender § 7 a eingefügt:

»§ 7 a

Ausschuss für Eingliederungshilfe-  
und Integrationsgesellschaften

(1) Für alle Angelegenheiten des Kommunalverbands  
für Jugend und Soziales als Gesellschafter der LWV. 
Eingliederungshilfe GmbH und der ZEMO gGmbH so-
wie als Eigentümer der Grundstücke des Behinderten-
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heims Rabenhof in Ellwangen, des Behindertenheims 
Markgröningen, des Behindertenheims Rappertshofen in 
Reutlingen und des Behindertenheims Tannenhof in 
Ulm, jeweils einschließlich der Personalwohnungen und 
der landwirtschaftlichen Grundstücke, wird ein beschlie-
ßender Ausschuss der Verbandsversammlung gebildet. 
Ihm obliegt insbeson dere die Beschlussfassung über die 
Veräußerung oder sonstige Verfügung über die in Satz 1 
genannten Gesellschaftsanteile und Grundstücke. Er ent-
scheidet im Rahmen der Zuständigkeit nach den Sätzen 1 
und 2 anstelle der Verbandsversammlung nach § 6. Die 
für beschließende Ausschüsse nach § 14 Absatz 1 des Ge-
setzes über kommunale Zusammenarbeit geltenden Vor-
schriften finden entsprechende Anwendung, soweit in die-
sem Gesetz keine abweichende Regelung getroffen wird.

(2) Der Ausschuss besteht aus einem Vorsitzenden und 
zehn weiteren Mitgliedern. Die Vertreter der Stadt- und 
Landkreise der Regierungsbezirke Stuttgart und Tübin-
gen in der Verbandsversammlung bestellen den Vorsitzen-
den, die weiteren Mitglieder und für jedes Mitglied einen 
Stellvertreter für den Verhinderungsfall aus ihrer Mitte 
auf fünf Jahre. Als Stellvertreter des Vorsitzenden wird 
eines der weiteren Mitglieder des Ausschusses bestellt.«

2. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

 »(4) Für den Aufwand des Kommunalverbands für 
Jugend und Soziales als Gesellschafter der LWV. 
Eingliederungshilfe GmbH und der ZEMO gGmbH 
und als Eigentümer der Grundstücke des Behinder-
tenheims Rabenhof in Ellwangen, des Behinderten-
heims Markgröningen, des Behindertenheims Rap-
pertshofen in Reutlingen und des Behinderten-
heims Tannenhof in Ulm, jeweils einschließlich der 
Personalwohnungen und der landwirtschaft lichen 
Grundstücke, kann eine Umlage nur von den Stadt- 
und Landkreisen der Regierungsbezirke Stuttgart 
und Tübingen erhoben werden. Sie wird für die 
Stadt- und Landkreise nach Satz 1 zu 30 Prozent 
nach der Einwohnerzahl (§ 143 der Gemeindeord-
nung), zu 30 Prozent nach den Steuerkraftsummen 
(§ 38 Absätze 2 und 3 des Finanzausgleichsgeset-
zes) und zu 40 Prozent nach den Belegungszahlen 
dieser Stadt- und Landkreise in den Einrichtungen 
der LWV.Eingliederungshilfe GmbH bemessen. Bei 
den Belegungszahlen wird der Durchschnitt der fünf 
dem Haushaltsjahr vorangegangenen abgeschlosse-
nen Haushaltsjahre zugrunde gelegt.«

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

Artikel 3

Änderung des Kommunalabgabengesetzes

§ 43 des Kommunalabgabengesetzes vom 17. März 2005 
(GBl. S. 206), das zuletzt durch Artikel 11 der Verord-
nung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 100) geändert 
worden ist, wird wie folgt gefasst:

»§ 43

Kurtaxe

(1) Kurorte, Erholungsorte und sonstige Fremdenver-
kehrsgemeinden können eine Kurtaxe erheben, um ihre 
Kosten für die Herstellung und Unterhaltung der, gege-
benenfalls im Rahmen eines interkommunalen Zusam-
menschlusses auch außerhalb ihres Gebiets, zu Kur- und 
Erholungszwecken bereitgestellten Einrichtungen und 
für die zu diesem Zweck durchgeführten Veranstaltun-
gen zu decken. Gleiches gilt für die, gegebenenfalls auch 
im Rahmen eines überregionalen Verbunds, den Kur- 
und Erholungsgästen eingeräumte Möglichkeit der kos-
tenlosen Benutzung des öffentlichen Personennahver-
kehrs. Pauschale Zuweisungen nach dem Finanzaus-
gleichsgesetz sind von den Kosten nicht abzusetzen; § 14 
Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 Nummern 1 und 2 
und Sätze 2 bis 7 gelten entsprechend. Zu den Kosten im 
Sinne des Satzes 1 rechnen auch die Kosten, die dem 
überregionalen Verbund oder dem interkommunalen Zu-
sammenschluss von der Gemeinde geschuldet werden 
sowie die Kosten, die einem Dritten entstehen, dessen 
sich die Gemeinde bedient, soweit sie dem Dritten von 
der Gemeinde geschuldet werden.

(2) Die Kurtaxe wird von allen Personen erhoben, die 
sich in der Gemeinde aufhalten, aber nicht Einwohner 
der Gemeinde sind (ortsfremde Personen), und denen  
die Möglichkeit zur Benutzung der Einrichtungen und 
zur Teilnahme an den Veranstaltungen geboten ist. Die 
Kurtaxe wird auch von Einwohnern erhoben, die den 
Schwerpunkt der Lebensbeziehungen in einer anderen 
Gemeinde haben. Die Kurtaxe wird nicht von ortsfrem-
den Personen und von Einwohnern im Sinne von Satz 2 
erhoben, die in der Gemeinde arbeiten oder dort in Aus-
bildung stehen oder sich dort aus beruflichen Gründen 
zur Teilnahme an Tagungen oder sonstigen Veranstaltun-
gen, die in der Gemeinde stattfinden, aufhalten.

(3) Durch Satzung kann bestimmt werden, dass

1.  abweichend von Absatz 2 Satz 3 die Kurtaxe auch von 
ortsfremden Personen und von Einwohnern im Sinne 
von Absatz 2 Satz 2 erhoben wird, die sich aus beruf-
lichen Gründen zur Teilnahme an Tagungen oder sons-
tigen Veranstaltungen in der Gemeinde aufhalten,

2.  Beherberger und Betreiber eines Campingplatzes oder 
einer Hafenanlage mit Schiffsliegeplatz verpflichtet 
sind, die bei ihnen verweilenden ortsfremden Personen 
der Gemeinde zu melden sowie die Kurtaxe einzuzie-
hen und an die Gemeinde abzuführen; sie haften inso-
weit für die Einziehung und Abführung der Kurtaxe,

3.  die zur Erhebung der Kurtaxe erforderlichen Daten 
elektronisch an die Gemeinde zu übermitteln sind;  
dabei sind Bestimmungen über die Daten und das 
Übermittlungsverfahren zu treffen. Bei der elektroni-
schen Übermittlung ist ein sicheres Verfahren zu ver-
wenden, das den Datenübermittler authentifiziert und 
die Vertraulichkeit und Integrität des Datensatzes ge-
währleistet,
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4.  die in Nummer 2 und 3 genannten Pflichten Reise-
unternehmern obliegen, wenn die Kurtaxe in dem  
Entgelt enthalten ist, das die Reiseteilnehmer an den 
Reiseunternehmer zu entrichten haben, und

5.  die Beherberger und Betreiber eines Campingplatzes 
oder einer Hafenanlage mit Schiffsliegeplatz die von 
den ortsfremden Personen zu erhebende Kurtaxe 
durch eine Jahrespauschalkurtaxe ablösen können.«

Artikel 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 7. November 2017

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Sitzmann

 Dr. Eisenmann Bauer

 Untersteller Dr. Hoffmeister-Kraut

 Lucha Hauk

 Wolf Hermann

  Erler 
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